
Darüber, ob Differenz-, Zuführungs- 
und Nachweisprovisionen umsatzsteuerpflich-
tig sind oder nicht, herrscht nach wie vor  
große Unsicherheit im Vertrieb. Die letzte Ent-
scheidung des Bundesfinanzhofs (BFH) er-
hellt, warum sich die Unsicherheit eher ver-
stärkt als verringert. 

Seinem Urteil vom 28. Mai 2009 hat der 
BFH vorangestellt, dass ein Unternehmer, der 
einem Versicherungsmakler gegen Zahlung ei-
ner Zuführungsprovision am Abschluss eines 
Versicherungsvertrags interessierte Personen 
nachweist, umsatzsteuerfreie Umsätze aus der 
Tätigkeit als Versicherungsvertreter tätige. Be-
reits der Leitsatz sorgt für die Verwirrung. Es 
stellt sich die Frage, wie ein Versicherungs-
vertreter für einen Versicherungsmakler ei-
ne Nachweistätigkeit ausüben kann. 

In der Zusammenfassung des Sach- und 
Streitstands heißt es dann, dass der Unter-
nehmer tätig gewesen sei für einen „selbst-
ständigen Versicherungsmakler nach § 93 
HGB, der im Auftrag eines Lebensversiche-
rers Kunden warb und ein spezielles renten-
versicherungsgestütztes Versicherungsmodell 
entwickelt hatte“. 

Der Unternehmer wiederum hatte im Zu-
sammenhang mit seiner beruflichen Tätigkeit 
häufig Kontakt zu Kunden, die am Abschluss 
dieser Lebensversicherungen interessiert und 
an fremdfinanzierten Immobilienobjekten be-
teiligt waren. Nach dem zwischen dem Unter-
nehmer und dem Versicherungsmakler ge-
schlossenen Vertrag sollte der Unternehmer 
bei Benennung eines Interessenten und Ab-
schluss eines Versicherungsvertrags eine „Zu-
führungsprovision“ von 80 bis 85 Prozent der 
Provision des Maklers erhalten. 

Nachweis oder Vermittlung?

Zweifel erweckt dabei zunächst die Ver-
wendung des Rechtsbegriffs Versicherungs-
makler (§ 93 HGB). In den Entscheidungsgrün-
den wird der Versicherungsvermittler dann 
auch als Handelsvertreter bezeichnet. In der 
Tat ist davon auszugehen, dass der Versiche-
rungsvermittler wegen der auf den Abschluss 
von Versicherungen gerichteten Tätigkeit ge-
mäß §§ 92 1, 84 Abs. 1 HGB als Versicherungs-
vertreter zu qualifizieren ist. Es bleibt aber die 
Frage, wie ein Unternehmer, der für einen Ver-
sicherungsvertreter eine Nachweistätigkeit 
ausübt, selbst als Versicherungsvertreter tä-
tig sein kann. Im Allgemeinen entspricht eine 
Nachweistätigkeit nicht den Anforderungen an 
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den Begriff der Vermittlungstätigkeit i.S. der 
§§ 84 Abs. 1, 87 Abs. 1, 1. Var. HGB1. Der un-
ter dem Versicherungsvertreter tätige Nach-
weisgeber ist daher unzweifelhaft kein Versi-
cherungsvertreter i.S. des § 92 HGB.

BFH: Zuführungsprovision frei

Der BFH hat die Umsatzsteuerfreiheit der 
Zuführungsprovision festgestellt. § 4 Nr. 11 
UStG befreie die Umsätze aus der Tätigkeit als 
Bausparkassenvertreter, Versicherungsvertre-
ter und Versicherungsmakler. Die Vorschrift 
diene der Umsetzung von Art. 13 Teil B lit. a 
der Richtlinie 77/388/EWG, die Versicherungs- 
und Rückversicherungsumsätze einschließ-
lich der dazugehörenden Dienstleistungen, 
die von Versicherungsmaklern und -vertretern 
erbracht werden, von der Umsatzsteuer be-
freie. Die Begriffe der Richtlinie seien nach der 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-
hofs (EuGH) autonom gemeinschaftsrechtlich 
auszulegen, um eine in den Mitgliedsstaaten 
unterschiedliche Anwendung des Mehrwert-
steuersystems zu verhindern.2 Deshalb kom-
me es auf die handelsrechtlichen Begriffe des 
Versicherungsvertreters und Versicherungs-
maklers nach §§ 92 f. HGB nicht an.3 Nach 
der Rechtsprechung des EuGH sei es für die 
steuerfreie Versicherungsvermittlungstätig-
keit wesentlich, Kunden zu suchen und diese 
mit dem Versicherer zusammenzubringen.4 
Die Tätigkeit müsse sich nicht zwingend auf 
das einzelne Geschäft, das vermittelt werden 
solle, beziehen.5 

Nicht steuerfrei seien hingegen Leistun-
gen, die keinen spezifischen und wesentli-
chen Bezug zu einzelnen Vermittlungsge-
schäften aufweisen, sondern allenfalls dazu 
dienten, als Subunternehmer den Versiche-
rer bei den ihm selbst obliegenden Aufgaben 
zu unterstützen, ohne Vertragsbeziehungen 
zu den Versicherten zu unterhalten.6 Hierzu 
zählten so genannte Backoffice-Tätigkeiten 
wie etwa die Festsetzung und Auszahlung 
der Provisionen der Versicherungsvertreter, 
das Halten der Kontakte mit diesen und die 
Weitergabe von Informationen an die Ver-
sicherungsvertreter. 7 

Art. 13 Teil B lit. a der Richtlinie 77/388/
EWG schließe seinem Wortlaut nach nicht 
aus, dass die Tätigkeit eines Versicherungs-
vertreters sich in verschiedene Dienstleistun-
gen aufteilen lasse. Daher könnten auch Unter-
vermittler, die bei der Vermittlung von Kre-
diten ohne unmittelbare Beauftragung durch 

eine der beiden Parteien des abzuschließen-
den Kreditvertrags tätig werden, steuerfreie 
Vermittlungsleistungen erbringen. Dies folge 
aus dem Grundsatz der steuerlichen Neutrali-
tät, wonach die Wirtschaftsteilnehmer befugt 
sind, das Organisationsmodell zu wählen, das 
ihren wirtschaftlichen Bedürfnissen am ehes-
ten entspreche, ohne Gefahr zu laufen, eine 
Steuerbefreiung zu verlieren.8

Im Streitfall habe der Unternehmer dem 
Handelsvertreter am Abschluss einer Lebens-
versicherung interessierte Kunden nachgewie-
sen und hierfür vereinbarungsgemäß  eine „Zu-
führungsprovision“ von 80 bis 85 Prozent der 
dem Handelsvertreter zustehenden Abschluss-
prämie erhalten. Bei einer solchen Nachweis-
tätigkeit handele es sich um den Kern der 
steuerbefreiten Tätigkeit, nämlich die am Ab-
schluss einer Versicherung inte ressierten Per-
sonen ausfindig zu machen und mit dem Ver-
sicherer zusammenzubringen. Dabei habe der 
Unternehmer auch nicht bei der Vorbereitung 
des Abschlusses der Ver sicherungsverträge 
mitgewirkt. 

Arbeitsteilung und  
Teilleistung

Es liege im Wesen eines arbeitsteiligen Zu-
sammenwirkens, dass von jedem der Mitwir-
kenden lediglich ein Teil der gesamten die Ver-
mittlung betreffenden Arbeit geleistet werde. 
Der Steuerfreiheit der erbrachten Leistungen 
als Versicherungsvertreter stehe auch nicht 
entgegen, dass der Unternehmer nicht un-
mittelbar durch eine der Parteien des zu ver-
mittelnden Vertrags beauftragt worden sei. 
Denn für die erforderliche Verbindung zwi-
schen dem Versicherungsvermittler und den 
Vertragsparteien genüge nach der Rechtspre-
chung des EuGH, dass der Versicherungsver-
treter zu dem Versicherungsunternehmen ei-
ne mittelbare Verbindung über einen anderen 
Steuerpflichtigen unterhalte, der selbst in un-
mittelbarer Verbindung zu einer dieser Par-
teien stehe.9 

Wenn der BFH die Begriffe Bausparkas-
sen- und Versicherungsvertreter sowie Ver-
sicherungsmakler aus Gründen einer ein-
heitlichen steuerlichen Handhabung in den 
Mitgliedsstaaten ihrer Wurzeln in den Vor-
schriften des 92 f. HGB entzieht, so sollte 
dies auch konsequent geschehen. Durch die 
Aufnahme dieser Rechtsbegriffe und die Zu-
ordnung zu den Normen des Handelsrechts 
wird die Konfusion nicht beseitigt, sondern 
perfektioniert. 

Aus der Entscheidung ist geschlossen wor-
den, dass künftig auch die in der Versiche-
rungsvermittlungsbranche verbreiteten so 
genannten Tippgeber-Provisionen allgemein 
von der Umsatzsteuerpflicht befreit seien.10 
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Tatsächlich aber setzt der BFH seine bishe-
rige Rechtsprechung konsequent fort. So hat 
er bereits entschieden, dass Vertriebspartner, 
deren Tätigkeit sich im Wesentlichen darauf 
beschränkt, Daten von Kunden aufzunehmen, 
keine Leistungen erbringen, deren Vergütung 
gemäß § 4 Nr. 11 UStG von der Umsatzsteuer 
befreit ist. Dies gilt, solange sie nicht an der 
Suche nach potenziellen Versicherungsinte-
ressenten beteiligt sind, indem sie diese durch 
die Auswahl der Versicherungsprodukte und 
das damit verbundene Herstellen der Verbin-
dung zu der einzelnen Versicherungsgesell-
schaft mit dieser zusammenführen.11 

Erforderlich für die Steuerfreiheit der Leis-
tung ist nach der Spruchpraxis des BFH der Be-
zug auf das einzelne Versicherungsgeschäft.12 
Der bloße Tippgeber gibt lediglich Kontaktde-
tails weiter, ohne dass eine Konkretisierung auf 
ein bestimmtes Versicherungsprodukt statt-
findet.13 Demgemäß erweitert die Entschei-
dung des BFH nicht den Kreis der Personen, 
steuerfreie Versicherungsvermittlungsum-
sätze ohne die nach § 34 d GewO erforderli-
che Erlaubnis tätigen können. Vertriebspart-
ner von Versicherungsvermittlern, die sich 
als erlaubnisfrei tätige Tippgeber darauf be-
schränken, Kundendaten zu erheben und an 
den Versicherungsvermittler weiterzuleiten, 
erbringen auch weiterhin im Regelfall keine 
Leistungen die nach § 4 Nr. 11 UStG umsatz-
steuerfrei wären. 
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Nachrichten aus der Makler-Welt
Kooperation in der Autobranche

Die auf Risikomanagement spezialisierte Unter-
nehmensberatung der Funk Gruppe „Funk RMCE“ 
kooperiert mit den Netzwerken der Bayern Innova-
tiv GmbH. Dazu gehört das „Cluster Automotive“ so-
wie die Kooperations-Initiative Baika, das größte au-
tomobile Netzwerk im deutschsprachigen Raum, wie 
Funk betont. Am 8. Dezember soll das erste gemein-
same Kooperationsforum „Risikomanagement in der 
Automobilzulieferindustrie“ in Nürnberg stattfinden, 
bei dem es um die schwierige Situation der Automo-
bilzulieferer gehen wird. 

Die 1997 geschaffene Bayerische Innovations- 
und Kooperations-Initiative Automobilzulieferindus-
trie (Baika) umfasst weltweit mehr als 2 200 Firmen, 
davon 1 150 aus Bayern. Der „Cluster Automotive“  
fördert seit 2006 projektorientierte Zusammenarbeit 
von Wirtschaft und Wissenschaft in Bayern. Funk 
RMCE unterstützt Kunden aus der Automobilzulie-
fererindustrie bei der Einführung von Risikomanage-
mentsystemen. „Der Informationsbedarf beim Ausbau 
der Risikomanagementaktivitäten ist derzeit enorm“, 
betont Hendrik Löffler, Geschäftsführer der Funk 
RMCE. Das national und international ausgerichtete 
Netzwerk Baika umfasst Hersteller, Zulieferer und Ins-
titute aus 50 Ländern. 

Partner in Polen

Der auf Logistik-Unternehmen spezialisierte Ver-
sicherungsmakler „Schunck Group“ will sich aus Po-
len zurückziehen. In dem Warschauer Büro sind der-
zeit noch zwei Personen beschäftigt. Die Kunden des 
Versicherungsmaklers werden in Polen fortan von dem 
Maklernetzwerk MAI-CEE betreut. Schunck arbeitet mit 
dem auf Osteuropa spezialisierten Maklernetzwerk be-
reits im Baltikum, in Russland, der Ukraine, Slowenien 
und Serbien zusammen. Ein Rückzug von der interna-
tionalen Bühne sei nicht geplant, betont man in Mün-
chen. Derzeit baue man beispielsweise ein Büro in der 
Türkei auf. Der Makler hat Büros in Österreich, Frank-
reich, Italien, Österreich, Portugal, Spanien, der Slowa-
kei, Tschechien und Ungarn.

Pool kündigt Verträge

Der Maklerpool Blau Direkt will sich von 2 500 
seiner Maklerverbindungen trennen und in Zukunft nur 
noch mit 1 000 freien Vermittlern zusammenarbeiten. 
Die Makler müssen demnach einen Mindesumsatz über 
den Lübecker Maklerpool tätigen oder einen monatlichen 
Beitrag in Höhe von 39 Euro leisten. Man wolle sich auf 
Makler konzentrieren, die finanziell auf gesunden Bei-
nen stehen und bereit sind, die eigene Arbeitsweise zu 
optimieren, betont Blau Direkt.

Wie viel verdienen Makler?

Dass die Umsätze der Versicherungsmakler ge-
ringer sind, als manche Untersuchungen glauben ma-
chen, betont der Maklerverbund Charta. Der Verbund 
hat 400 seiner insgesamt 500 Mitgliedsunternehmen 
befragt, kleine oder mittlere Maklerbetriebe mit höchs-
tens 50 Beschäftigten. Der Studie zufolge verzeich-
nen 58% dieser Betriebe einen Umsatz von weniger 
als 100 000 Euro im Jahr. 21% von ihnen liegen zwi-
schen 100 000 Euro und 200 000 Euro. „Der typische 
Versicherungsmakler von heute arbeitet im Gewerbe- 
und im gehobenen Privatkundengeschäft“, betont die 
Charta. Diese Zielgruppen seien bislang die Domäne 
der Einfirmenvertreter gewesen. „Fast jeder zweite 
Makler hat seine berufliche Laufbahn denn auch als 
Einfirmenvertreter in der Ausschließlichkeit großer 
Versicherer begonnen“, hebt die Charta hervor. Berufs-
wechsler kämen vor allem von der Allianz und der Axa, 
vergleichsweise wenig aber von der AachenMünche-
ner, so die Studie. Der Umfrage zufolge ist die Allianz 
immer noch ein gefragter Maklerversicherer, verliert 
aber an Vorsprung gegenüber der Konkurrenz. Aus-
ländische Lebensversicherer hat die Finanzkrise vie-
le Sympathien gekostet. Deutsche Lebensversicherer 
steigen hingegen in der Gunst der Makler, ebenso wie 
Direktversicherer, so die Studie.
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